
Formular auch online abrufbar unter: www.wernberg-koeblitz.de 

Stand: Mai 2009 

Absender:  

      
Vorname, Nachname 

      
Straße 

      
PLZ, Ort 

 
Ausgefülltes Formular zurück an:  
 
Markt Wernberg-Köblitz  
-Steueramt- 
Nürnberger Straße 124 
92533 Wernberg-Köblitz  
 
Fax: 09604/9211-926 
eMail: steueramt@wernberg-koeblitz.de 

 

BEZAHLUNG DER GRUNDSTEUER 
 
Erklärung des Verkäufers: 
 

Das Grundstück/Anwesen       habe ich am 

      an  
Verkaufs-/Übergabedatum  

      
 

Vorname, Nachname  

      
 

Straße  

      
 

PLZ, Ort  

 
als den/die neue/n Eigentümer/in verkauft bzw. übergeben. 
 
Ich bevollmächtige den Markt Wernberg-Köblitz gem. § 30 Abs. 4 Ziff. 3 der Abgabenordnung (AO), dass 
sie dem/der neuen Eigentümer/in Auskünfte erteilen darf, in welcher Höhe die Grundsteuer jährlich bzw. zu 
den Zahlungsterminen anfällt. 
 
Der Käufer hat sich im notariellen Vertrag verpflichtet, die Nutzen und Lasten ab dem Zeitpunkt der 
Übernahme zu tragen. Die Grundsteuer soll deshalb ab 
 

 15.02.  15.08. 
 15.05.  15.11. 

vom/von der neuen Eigentümer/in bezahlt werden. 
 
Für den Fall, dass der/die neue Eigentümer/in die Steuerschuld nicht oder nicht vollständig begleicht, bin 
ich bis zum Erlass neuer Steuerbescheide durch das Finanzamt weiterhin gegenüber dem Markt Wernberg-
Köblitz zur Zahlung verpflichtet (siehe Anmerkung). 
 

___________________________ 
Unterschrift des/der Verkäufers/in 

Erklärung des Käufers: 
 
Aufgrund meiner/unserer privatrechtlichen Verpflichtung im Notarvertrag, Nutzen und Lasten ab dem 
Zeitpunkt der Übernahme zu tragen, ermächtige/n ich/wir den Markt Wernberg-Köblitz, die Grundsteuer für 
das Grundstück ab der Übernahme von meinem/unseren Konto 

 

                  

Kontonummer Bank Bankleitzahl 

 
ab der nächsten Fälligkeit (siehe oben) abzubuchen. 
 
__________________________________________                               _________________________________________ 
( Ort, Datum)                                                            (Unterschrift neue/r Eigentümer/in) 


